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STUDIOORDNUNG 

Fassung: März 2005

1. MEDIENRECHTLICHES

Die Programmrichtlinien der Freier Rundfunk OÖ GmbH und das Medienrecht sind unbedingt einzuhalten. Die Programmacher/-innen sind für den Inhalt ihrer Sendungen eigenverantwortlich und haften selbst für ihr Tun. 

Die entsprechenden, von der Freier Rundfunk Freistadt GmbH angebotenen, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sind von den Programmacher/-innen zu nutzen oder adäquate andere Kurse nachzuweisen.

2. GERÄTEBENUTZUNG

Die Geräte sind schonend zu behandeln.

Der/ die StudionutzerIn verpflichtet sich zu Reinhaltung und sorgfältigem Umgang mit den Geräten, den Räumlichkeiten und zur strikten Einhaltung der festgelegten Nutzungszeiten. Die Anwesenheit im Studio ist nur während der mit der Freier Rundfunk Freistadt GmbH vereinbarten Sendezeit gestattet. Livesendungen sind nur nach Absprache mit der Geschäftsführung oder / und der Programmkoordination möglich. Die Nutzung für Vorproduktion sowie der Aufenthalt in den Räumen der Local-Bühne Freistadt ist nur nach Anmeldung und Zustimmung durch die dafür zuständige Mitarbeiterin möglich. Der Aufenthalt im Büro der Local-Bühne ist nicht gestattet.

Gerätenutzung, Ausgabe und Rückgabe von Geräten muss zu den vereinbarten Zeitpunkten erfolgen. Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Rückgabezeiten bleibt es der Freier Rundfunk Freistadt GmbH vorbehalten, die Geräte nicht mehr für den Verleih zur Verfügung zu stellen. 

Sollte ein Gerät bei der Studioübergabe fehlen oder defekt sein, muss dies sofort gemeldet werden. Zur Information nachkommender SendungsmacherInnen müssen Gerät sowie Schaden/Defekt auf dem „Schwarzen Brett“ aufgeschrieben werden. "Mängelliste"

Tritt ein Gebrechen auf, ist dies sofort der Freier Rundfunk Freistadt GmbH zu melden und auf dem „Schwarzen Brett“ fest zu halten. 

Mutwillige oder grob fahrlässige Beschädigung der Geräte oder der Räumlichkeiten ist schadenersatzpflichtig.

3. SCHNITTPLATZ/ VORPRODUKTION

Der Schnittplatz ist im Regelfall zu buchen. Ein gebuchter Schnittplatz hat immer Vorrang vor anderen BenützerInnen. 

Die mit der Programmkoordination vereinbarten Nutzungszeiten müssen eingehalten werden. 

Auch hier gilt Punkt 2. (GERÄTEBENUTZUNG).

4. VORPRODUZIERTE SENDUNGEN

Müssen spätestens am Freistag der Vorwoche der Ausstrahlung im Freier Rundfunk Freistadt GmbH Büro im Format MP3 abgegeben werden.

5. LIVE SENDUNGEN

Livesendungen sind nur nach Absprache mit den Verantwortlivchn

Sendungen müssen pünktlich begonnen und pünktlich beendet werden.

5 Minuten vor Ende der Sendung ist eine längere Musiknummer einzuspielen um eine reibungslose Studioübergabe zu gewährleisten.

Die Regler sind nach Beendigung der Sendung auf den Startmodus zurück zu stellen. Veränderungen am Mischpult insbesondere der Steckplätze für Kabel sind ausschließlich dem Techniker von Radio FRO vorbehalten.

Falls die ProgrammacherInnen verhindert sind, eine Sendung zu machen, ist dies rechtzeitig bekannt zu geben. 
6. SCHLÜSSEL

Der Aufenthalt in FRO-Räumlichkeiten ist nur bei unmittelbarer Sendetätigkeit oder Vorbereitung gestattet.

Der/die letzte SendungsmacherIn des Tages muss alle ihm/ihr zugänglichen Räumlichkeiten (Studio, Stiegenhaus, Schnittplätze, Büro) dafür Sorge tragen, dass abgeschlossen wird bzw. in Absprache mit dem FRO-Team dies verlässlich geschieht. 

7. RAUCHVERBOT

Das Rauchen ist im Studio streng verboten.

8. SAUBERKEIT
Essen und Trinken ist beim Mischpult verboten.

Abfälle dürfen nicht aus dem Studiofenster geworfen werden.

Studio und Foyer sind sauber zu halten. 

Zuwiderhandeln wird mit Schadenersatzforderungen und/oder Sendezeitverlust geahndet.
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